S a t z u n g

über die Ehrung verdienter Männer und Frauen durch die

Gemeinde Langerwehe

Auf Grund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Dezember 1974 (GV.NRW.1975S.91), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. April 1975 (GV.NRW.S.304/SGV.NRW.2023) hat der Rat der Gemeinde Langerwehe in der Sitzung vom 30. Juni 1977 folgende Satzung beschlossen:
§ 1

Personen, die sich um das Wohl und Ansehen der Gemeinde Langerwehe besondere Verdienste erworben haben, können durch die Gemeinde besonders geehrt werden.

Die Ehrung erfolgt nach voraufgegangenem Ratsbeschluss in der Regel durch Überreichung einer entsprechenden Urkunde und einer Ehrengabe.
Als Verleihungsgrund für die Ehrung ist u. a. eine 15-jährige Mitgliedschaft zur Vertretungs-

körperschaft der Gemeinde Langerwehe oder der bis zum 31. Dezember 1971 selbständigen Gemeinden des jetzigen Bereichs anzusehen. Es ist nicht Voraussetzung, dass die Zugehörig-
keit ununterbrochen gewesen sein muss.
Die Ehrenurkunde wird vom Bürgermeister und Gemeindedirektor unterzeichnet.

§ 2

In besonderen Fällen kann auf Grund eines Ratsbeschlusses ein Ehrenring verliehen werden.

§ 3

Die Verleihung der Ehrenurkunde begründet keinerlei Rechte und Pflichten.

Ehrenurkunde, Ehrengabe bzw. Ehrenring dürfen weder verschenkt noch veräußert werden.

§ 4

Die Entscheidung über die Verleihung der Ehrenurkunde und Ehrengabe bzw. des Ehren-

ringes und den Tag der Verleihung trifft der Rat der Gemeinde in nichtöffentlicher Sitzung.

Vorschlagberechtigt sind die Fraktionen des Rates, der Bürgermeister und der Gemeinde-

direktor.

Die Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Ratsmitglieder.
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§ 5

Die Ehrung erfolgt durch den Bürgermeister in öffentlicher Sitzung des Rates in feierlicher Form.

§ 6

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Langerwehe, den 15. Juli 1977

gez. Unterschrift

Bürgermeister

